
VT308 – GAZ Olpe Schlauchpflege 

Vorbemerkungen / Vertragsgrundlagen 

1. Gegenstand der Ausschreibung
Die Kreiswerke Olpe beabsichtigt die Vergabe der Liefer- und Montageleitung
Schlauchpflegeanlage am Standort Gefahrenabwehrzentrum Olpe. Art und Umfang
der Leistung ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis sowie den weiteren
Vergabeunterlagen.

2. Vertragsgrundlagen
Mit Abgabe des Angebots erkennt der Bieter die nachstehenden Vertragsgrundlagen
und deren Rangfolge an.

3. Vertragsbestandteile / Rangfolge der Unterlagen
Bestandteile des späteren Bauvertrags werden – in nachfolgender Rangfolge (sofern
im Einzelfall nichts Abweichendes geregelt ist) – insbesondere:

1. Zuschlagsschreiben des AG einschließlich etwaiger Anlagen/Erklärungen
2. Besondere Vertragsbedingungen (BVB) des AG / Zusätzliche

Vertragsbedingungen (ZVB), falls beigefügt
3. Leistungsverzeichnis (LV) einschließlich Vorbemerkungen und etwaiger

Nachträge/Clarifications im Vergabeverfahren
4. Angebotsunterlagen des Auftragnehmers (AN) einschließlich Nebenangebote

(nur soweit zugelassen und vom AG angenommen)
5. VOB/B – „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B:

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen“ – in
der bei Veröffentlichung der Vergabeunterlagen gültigen Fassung, soweit
einbezogen

6. VOB/C – „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)“ – insbesondere die
einschlägigen ATV/DIN-Normen – in der bei Veröffentlichung gültigen
Fassung

7. BVB TVgG – Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue. Und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

8. Ergänzend die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (insbesondere BGB)
sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik und behördliche Auflagen,
soweit anwendbar.

4. Einbeziehung der VOB/B und VOB/C
Die VOB/B und die für die Leistung relevanten Teile der VOB/C (ATV) werden
Bestandteil des Vertrages, soweit in den Vergabeunterlagen vorgesehen. Sie sind
den Vergabeunterlagen beigefügt bzw. werden in zumutbarer Weise zur Verfügung
gestellt.
Abweichende Regelungen in den BVB/ZVB gehen den Regelungen der VOB/B vor.

5. Auslegung bei Widersprüchen
Bei Widersprüchen zwischen Unterlagen gilt die unter Ziffer 3 genannte Rangfolge.
Technische Anforderungen ergeben sich vorrangig aus dem LV und den zugehörigen
technischen Anlagen; im Übrigen gelten die ATV nach VOB/C sowie die anerkannten
Regeln der Technik.


